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EWR. Anpassung des Bundesrechts
(Eurolex)
Bundesgesetz über den Erwerb
von Grundstücken durch Personen
im Ausland. Aenderung
EEE. Adaptation du droit fédéral
(Eurolex)
Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger. Modification

Differenzen - Divergences

Siehe Seite 645 hiervor- Voir page 645 ci-devant
Beschluss des Nationalrates vom 23. September 1992
Décision du Conseil national du 23 septembre 1992

Art. 7a Abs. 1 Bst. a, Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 7a al. 1 let. a, al. 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Zimmerli, Berichterstatter: Die Kommission für Rechtsfragen
hat sich gestern mit den beiden kleinen Differenzen beschäf-
tigt, die der Nationalrat bei Artikel 7a geschaffen hat Ich kann
Ihnen bekanntgeben - Sie haben es auf der Fahne gesehen -,
dass Ihnen die Kommission einstimmig beantragt, dem Natio-
nalrat zuzustimmen.
Wir können beide Differenzen gleichzeitig behandeln: Bei
Buchstabe a hat der Nationalrat eine kleine Präzisierung be-
züglich der Angehörigen von EWR-Staaten mit Wohnsitz in der
Schweiz angebracht, die «hier» eine selbständige oder un-
selbständige Erwerbstätigkeit ausüben. Bei Absatz 2 wird auf
die fünfjährige Uebergangsfrist noch expressis verbis hinge-
wiesen; materiell war das keine Differenz. Deshalb empfehlen
wir Zustimmung.

Angenommen -Adopté

#ST# 92.057-49

EWR. Anpassung des Bundesrechts
(Eurolex)
Pauschalreisen. Bundesbeschluss
EEE. Adaptation du droit fédéral
(Eurolex)
Voyages à forfait. Arrêté fédéral

Differenzen - Divergences

Siehe Seite 650 hiervor-Voir page 650 ci-devant
Beschluss des Nationalrates vom 23. September 1992
Décision du Conseil national du 23 septembre 1992

Art. 10Abs.2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 10 al. 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Zimmerli, Berichterstatter: Die erste Differenz haben wir bei
Artikel 10. Der Nationalrat hat dort etwas präziser formuliert, in-
dem er direkt auf den Vertagsrücktritt hingewiesen hat Materi-
ell ist es das gleiche. Der Bundesrat stimmte dieser Aende-
rung des Nationalrats zu.
Wir beantragen Ihnen ebenfalls Zustimmung, allerdings mit
dem Hinweis, dass man nicht von «Vertragsrücktritt», sondern
von «Rücktritt vom Vertrag» sprechen sollte. Das ist etwas ele-
ganter; es ist eine rein redaktionelle Frage, die ohne weiteres
bereinigt werden kann.
Wir beantragen Zustimmung.

Angenommen -Adopté

Art. 12 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 12 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Zimmerli, Berichterstatter: Bei Artikel 12 Absatz 1 hat der Na-
tionalrat den letzten Nebensatz auf einen Antrag von Frau San-
doz gestrichen - und zwar im Einvernehmen mit dem Bundes-
rat Frau Sandoz wies mit Recht darauf hin, dass sich der Inhalt
dieses Nebensatzes bereits an einem anderen Ort in diesem
Erlass finde. Es ist kein materieller Substanzverlust mit dieser
Streichung verbunden.
Wir beantragen ebenfalls einstimmig, dem Nationalrat zu
folgen.

Angenommen -Adopté

Art. 16 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 16 al. 2
Proposition de la commission
Maintenir

Zimmerli, Berichterstatter: Bei Artikel 16 Absatz 2 beantragen
wir Ihnen Festhalten, und zwar mit folgender Begründung:
Artikel 16 bestimmt, ob und inwieweit vertragliche Beschrän-
kungen der Haftung zulässig sind. Er stützt sich auf Artikel 5
Absätze 2 und 3 der Richtlinie. Die Richtlinie verbietet eine ver-
tragliche Begrenzung der Haftung für absichtlich oder grob-
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